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1. Fragestellung 

Der Schutzbereich der sogenannten Deutschengrundrechte umfasst ausweislich ihres Wortlauts 
nur „Deutsche“.1 Die Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG), die Vereinsfreiheit (Art. 9 GG), die Frei-
zügigkeit (Art. 11 GG) und die Berufsfreiheit (Art. 12 GG) sind dergestalt formuliert.  

Es stellt sich die Frage nach der Entstehungsgeschichte dieser Grundrechte. Ferner stellt sich die 
Frage, ob Staatsangehörige der EU-Mitgliedstaaten von einem höheren Grundrechtschutz profitieren 
würden, wenn „Deutschengrundrechte“ infolge einer Grundgesetzänderung ausdrücklich auf 
Unionsbürger anwendbar wären. 

2. Verfassungshistorischer Hintergrund  

2.1. Versammlungsfreiheit (Art. 8 Abs. 1 GG) 

Art. 8 des Chiemseer Entwurfs eines Grundgesetzes2 sah zunächst vor, dass „Alle“ das Recht haben 
sollten, sich ohne vorherige Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und unbewaffnet zu versammeln.3 
In der 6. Sitzung des Grundsatzausschusses des Parlamentarischen Rates schlug das Redaktions-
komitee jedoch vor, dass nur „Alle Deutschen“ dieses Recht der Versammlungsfreiheit erhalten 
sollten.4 Dabei ging es nicht darum, „daß Ausländer keine Versammlungsfreiheit haben sollten“.5 
Die Versammlungsfreiheit „stehe bei Ausländern allerdings nicht unter Verfassungsschutz und 
könne ‚administrativ oder sonstwie’ eingeschränkt werden“.6 Diese Beschränkung lag also in einem 
„klassischen Verständnis politischer Souveränität“ begründet, das die Ausübung politisch-staats-
bürgerlicher Rechte den eigenen Staatsangehörigen vorbehalten wollte.7 Ein Vorschlag der KPD-
Fraktion, die Versammlungsfreiheit für „alle Menschen“ verfassungsrechtlich zu schützen, wurde 
in der 25. Sitzung des Grundsatzausschusses abgelehnt:8 „Sie wollen auch allen Ausländern das 
Recht geben. Der Hintergrund ist klar“, kommentierte der Vorsitzende v. Mangoldt (CDU) den 

                                     

1 S. dazu vertieft: Siehr, Die Deutschenrechte des Grundgesetzes, 2001. 

2 http://www.verfassungen.ch/de/de49/chiemseerentwurf48.htm.  

3 JöR 1, 113 f. 

4 JöR 1, 113 f. 

5 So der stellvertretende Vorsitzende des Grundsatzausschusses und SPD-Abgeordneter Zinn, JöR 1, 114. 

6 So der SPD-Abgeordnete Zinn, JöR 1, 114. 

7 Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz, 3. Auflage 2013, Art. 8 Rn. 49. 

8 JöR 1, 114 (Hervorhebung durch Autor). 
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Vorschlag der KPD.9 Der CDU-Abgeordnete Schrage ergänzte: „Wir wollen es für die Deutschen 
machen.“10 

2.2. Vereinigungsfreiheit (Art. 9 Abs. 1 GG) 

Auch bezüglich der Vereinigungsfreiheit sah der Chiemseer Entwurf in Art. 9 noch vor: „Alle 
haben das Recht, Vereine oder Gesellschaften zu bilden“11, während der Redaktionsausschuss die 
Formulierung „Alle Deutschen“ vorschlug.12 In der 6. Sitzung des Grundsatzausschusses äußerte 
der SPD-Abgeordnete Eberhard ob dieser Änderung Bedenken an: Er fürchtete, dass bei einer 
derart prononcierten Einschränkung auf die „Deutschen“ andere Länder den im Ausland lebenden 
Deutschen ebenfalls das Recht der Vereinigung und Versammlung verbieten könnten.13 Der stell-
vertretende Ausschussvorsitzende Zinn (SPD) erläuterte darauf hin, dass der Bundesrepublik bei 
dieser Fassung gerade die Möglichkeit verbleibe, durch Staatsverträge mit ausländischen Staaten 
im Ausland die Vereinsfreiheit zu sichern – anders, als wenn man Ausländern dieses Recht von 
vornherein gewähren würde.14 Auch in anderen Verfassungen, so z.B. in der belgischen, seien die 
Vereinigungs- und die Versammlungsfreiheit ausdrücklich auf die Landesangehörigen beschränkt, 
so Zinn.15 Der Ausschussvorsitzende v. Mangoldt (CDU) warnte davor, dass „bolschewistische 
Vereinigungen“ ansonsten jede Möglichkeit ausnutzen würden, um „das System zu untergraben“.16 
CDU-Abgeordneter Pfeiffer ergänzte, dass auch unter deutsches Recht gestellte „displaced persons“ 
dann „unkontrollierte Vereinigungen“ bilden könnten, mit denen man – wie in der Vergangenheit – 
voraussichtlich schlechte Erfahrungen machen würde.17  

2.3. Freizügigkeit (Art. 11 Abs. 1 GG) 

Art. 111 der Weimarer Reichsverfassung gewährte das Recht der Freizügigkeit allen Deutschen. 
Der Herrenchiemseer Konvent griff dieses jedoch zunächst nicht als Grundrecht auf.18 Man glaubte, 
in den „gegenwärtigen Zuständen“ wegen der hohen Zahl an Flüchtlingen und der Lage auf dem 

                                     

9 S. Deutscher Bundestag/Bundesarchiv (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat 1948 – 1949 Akten und Protokolle, 
Band 5/II Ausschuß für Grundsatzfragen, S. 683. 

10 S. Deutscher Bundestag/Bundesarchiv (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat 1948 – 1949 Akten und Protokolle, 
Band 5/II Ausschuß für Grundsatzfragen, S. 683. 

11 JöR 1, 116. 

12 JöR 1, 117. 

13 Deutscher Bundestag/Bundesarchiv (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat 1948 – 1949 Akten und Protokolle,  
Band 5/I Ausschuß für Grundsatzfragen, S. 128. 

14 Deutscher Bundestag/Bundesarchiv (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat 1948 – 1949, Band 5/I, S. 128. 

15 Deutscher Bundestag/Bundesarchiv (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat 1948 – 1949, Band 5/I, S. 128. 

16 Deutscher Bundestag/Bundesarchiv (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat 1948 – 1949, Band 5/I, S. 128. 

17 Deutscher Bundestag/Bundesarchiv (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat 1948 – 1949, Band 5/I, S. 128. 

18 JöR 1, 128. 



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 3 - 3000 - 430/18 

Seite 6 

Wohnungsmarkt ein solches Recht schlicht nicht gewährleisten zu können.19 Im Parlamentarischen 
Rat formulierte das Redaktionskomitee das Recht auf Freizügigkeit dennoch erneut als Grundrecht. 
Der „wichtigste Streitpunkt“20 im Grundsatzausschuss, der sich über diverse Sitzungen hinzog, 
betraf die Frage, ob man allen „Deutschen“ das Recht auf Freizügigkeit gewähren sollte, oder nicht 
lieber nur allen „Bundesangehörigen“.21 Würde man allen „Deutschen“ die Freizügigkeit gewähren, 
so die Befürchtung, würden man „den 16 Millionen Deutschen östlich unserer Grenzen“ die freie 
Wahl des Aufenthalts und Wohnsitzes im Bundesgebiet eröffnen.22 Der SPD-Abgeordnete Schmid 
gab zu bedenken, dass man bei einer Beschränkung auf die „Bundesangehörigen“ eine „Zäsur 
zwischen den Deutschen, die im Osten leben, und den Deutschen, die im Westen leben“ schaffe, 
die zugleich eine „verfassungsrechtliche Festigkeit“ bekomme.23 Man müsse zwar für „gewisse 
verwaltungsmäßige Abscheidungen“ den Begriff des Bundesangehörigen schaffen, so Schmid; die 
Deutschen der Ostzone aber vom Genuss der Freizügigkeit auszuschließen, erscheine ihm höchst 
fraglich.24 Der Antrag der SPD-Fraktion, „Alle Bundesangehörigen“ durch „Alle Deutschen“ zu 
ersetzen25, setzte sich im Ergebnis durch. Zugleich wurden in Art. 11 Abs. 2 verschiedene Ein-
schränkungen formuliert.26 

2.4. Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) 

Zur Berufsfreiheit hatte der Chiemseer Entwurf in Art 16 formuliert: „Jeder hat die freie Wahl 
des Berufs und des Arbeitsplatzes“.27 Im Parlamentarischen Rat erwog man zunächst, die Berufs-
freiheit gemeinsam mit der Freizügigkeit in einem Artikel zu regeln, da Freizügigkeit nur dann 
möglich sei, wenn jeder den Arbeitsplatz frei wählen könne.28 Entsprechend der Freizügigkeits-
problematik wurde diskutiert, ob nur „Jeder Bundesangehörige“ oder „Jeder Deutsche“ das Recht 
auf freie Berufswahl erhalten sollte29 und ob man dieses Recht in der Praxis überhaupt schon 

                                     

19 JöR 1, 128. 

20 So der SPD-Abgeordnete Eberhard in der 32. Sitzung des Grundsatzausschusses, Deutscher Bundestag/Bundesarchiv 
(Hrsg.), Der Parlamentarische Rat 1948 – 1949, Band 5/II, S. 941. 

21 JöR 1, 128 ff. 

22 So die Formulierung des Vorsitzenden v. Mangoldt in der 23. Sitzung des Grundsatzausschusses am 19. November 
1948, s. Deutscher Bundestag/Bundesarchiv (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat 1948 –, Band 5/II, S. 613. 

23 JöR 1, 131. 

24 JöR 1, 131. 

25 JöR 1, 131. 

26 JöR 1, 133.  

27 JöR 1, 133 (Hervorhebung durch Autor). 

28 JöR 1, 133f. 

29 JöR 1, 137. 
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gewährleisten könne.30 Auch bei der Berufsfreiheit, die schließlich doch in einem eigenen Artikel 
12 geregelt wurde, einigte man sich im Ergebnis auf die Formulierung „Jeder Deutsche“. 

3. Grundrechtsschutz für Unionsbürger 

3.1. Diskriminierungsverbot (Art. 18 Abs. 1 AEUV) 

Problematisch ist der persönliche Schutzbereich der sogenannten Deutschengrundrechte insbe-
sondere in Hinblick auf Unionsbürger, also Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union. Das unionsrechtliche Diskriminierungsverbot aus Art. 18 Abs. 1 Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) verbietet ausdrücklich jede Schlechterstellung 
von Unionsbürgern aufgrund der Staatsangehörigkeit.31 Dieses Diskriminierungsverbot entfaltet 
eine unmittelbare Wirksamkeit, sodass der Art. 18 AEUV einen grundrechtsähnlichen Charakter 
aufweist.32 Aufgrund des Anwendungsvorranges des Unionsrechts gegenüber nationalem Recht 
herrscht weitegehende Einigkeit darüber, dass die Rechte aus Art. 8, 9, 11 und 12 GG im Ergebnis 
auch für Unionsbürger mit einem ebenso hohen Schutz gelten müssen.33 Für die Frage, auf welche 
Weise dieser Schutz erreicht werden soll, existieren in der Literatur unterschiedliche Lösungs-
ansätze.34 

Einige Stimmen vertreten die Auffassung, dass Unionsbürger durch eine „effektive einfachgesetz-
liche Gleichstellung“ ausreichend geschützt werden könnten.35 Teils wird dies damit begründet, 
dass das Unionsrecht keine Aussage darüber enthalte, auf welcher Ebene der innerstaatlichen 
Normenhierarchie die Mitgliedstaaten für einen entsprechenden Schutz der Unionsbürger sorgen 
müssten, sodass dies auch unterhalb der Verfassungsebene möglich sei.36  

Nach anderer, verbreiteter Ansicht soll das „Auffanggrundrecht“ des Art. 2 Abs. 1 GG (allgemeine 
Handlungsfreiheit) durch eine unionsrechtskonforme Auslegung den Unionsbürgern ebenso 
umfassenden Schutz wie Deutschen gewähren.37 Aufgrund des Art. 18 AEUV sei dann auf der 

                                     

30 Vgl. die 29. und 30. Sitzung des Grundsatzausschusses, Deutscher Bundestag/Bundesarchiv (Hrsg.), Der Parla-
mentarische Rat 1948 –, Band 5/II, S. 843ff. 

31 Epiney, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Auflage 2016, Art. 18 AEUV Rn. 1. 

32 Epiney, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 18 AEUV Rn. 2. 

33 Dreier, in: Dreier, Grundgesetz, 3. Auflage 2013, Vorb. Rn 55; Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz, 
7. Auflage 2018, Art. 1 Rn. 208. 

34 S.a. Gundel, in: Isensee/Kirchhof, HStR IX, 3. Auflage 2011, § 198 Rn. 28. 

35 Depenheuer, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, 84. EL August 2018, Art. 8 Rn. 110; Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG, 
Art. 8 Rn. 52 ff. (Hervorhebung durch Autor). 

36 Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG, Art. 8 Rn. 52ff. 

37 Durner, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 11 Rn. 65; Gnatzy, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, Grundgesetz, 
14. Auflage 2018, Art. 11 Rn. 9; Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 1 Rn. 207; Bauer, in: Dreier, GG, 
Art. 9 Rn. 17; Dreier, in: Dreier, GG, Vorb. Rn 116. 
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Schrankenebene eine „europarechtlich intendierte strenge Verhältnismäßigkeitsprüfung“ erfor-
derlich.38 

Ein großer Teil der Literatur geht schließlich von einem unmittelbaren Schutz durch das jeweilige 
„Deutschengrundrecht“ aus.39 Aufgrund des Art. 18 AEUV gelte der Anwendungsvorrang des 
Unionsrechts dergestalt, dass das restriktive Schutzbereichsmerkmal „Deutschen“ bei Unionsbür-
gern nicht anzuwenden sei.40 Teilweise wird auch argumentiert, dass der Wortlaut („Deutschen“) 
zwar keine europarechtskonforme Auslegung im engeren Sinne erlaube, jedoch eine den „Wort-
laut überschreitende unionsrechtskonforme Rechtsfortbildung auf Verfassungsebene“ anzudenken 
sei. 41 

3.2. Bedeutung einer Grundgesetzänderung  

Eine Änderung des Grundgesetzes, die die „Deutschengrundrechte“ ausdrücklich auch für Unions-
bürger öffnen würde, hätte zunächst symbolische Bedeutung. Während bereits jetzt große Einigkeit 
über die Frage des „Ob“ der Geltung des gleichen Schutzniveaus der Grundrechte für Unionsbürger 
herrscht, würde dadurch insbesondere der Streit der Literatur um die Lösung des „Wie“ gelöst. 
Darüber hinaus könnte durch eine Grundgesetzänderung aber auch die Rechtssicherheit der 
Unionsbürger gestärkt werden.42 

*** 

                                     

38 Gnatzy, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG, Art. 11 Rn. 9. 

39 Gusy, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 11 Rn. 45; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz, 15. Auflage 2018, 
Art. 19 Rn. 12; Müller-Franken, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, Art. 8 Rn. 31; Baldus, in: Epping/ 
Hillgruber, Grundgesetz, 2. Auflage 2013, Art. 11 Rn. 9; ausdrücklich allerdings nur für die Berufsfreiheit Breuer, 
in: Isensee/Kirchhof, HStR VIII, 3. Auflage 2010, § 170 Rn. 43; Pernice, in: Dreier, 2. Auflage 2004, Art. 11 Rn. 20, 
der darin jedoch nur eine Übergangslösung und keinen Ersatz für die von ihm geforderte „förmliche Änderung 
des Grundgesetzes“ sieht, die einzig die bleibende Rechtsunsicherheit beseitigen könnte. 

40 Baldus, in: Epping/Hillgruber, GG, Art. 11 Rn. 9. 

41 Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG, Art. 8 Rn. 52 (Hervorhebung durch Autor). 

42 Drathen, Deutschengrundrechte im Lichte des Gemeinschaftsrechts, 1994, S. 218, der die Angehörigen der EU-
Mitgliedsstaaten über einen neuen Absatz 4 in Art. 19 GG einbeziehen möchte; Pernice, in: Dreier, 2. Auflage 
2004, Art. 11 Rn. 20; Gundel, in: Isensee/Kirchhof, HStR IX, § 198 Rn. 29f., der eine Grundgesetzänderung für 
nicht erforderlich aber hilfreich hält. 


